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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1987

Norm

ABGB §1014

ASVG §1 Abs3

ASVG §51a Abs1

ASVG §60 Abs1

Rechtssatz

Eine Ersatzp icht des Arbeitgebers analog § 1014 ABGB bezüglich der auf den Arbeitnehmer entfallenden

P ichtbeiträge zur Sozialversicherung kommt zufolge der Bestimmungen der §§ 51 Abs 3, 51 a Abs 1 und 60 Abs 1

ASVG, in denen ausdrücklich geregelt ist, welche Beitragsteile auf den Arbeitnehmer entfallen und daß diese von

seinem Entgelt abzuziehen sind, nicht in Frage.
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